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Hinweis: antragsberechtigt ist jede Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, sowie 
ein evtl. vorhandener gesetzlicher Vertreter. Die Beantragung muss persönlich oder 
schriftlich mit öffentlich beglaubigter Unterschrift erfolgen. Bitte legen Sie dazu Ausweisdokumente  
(z. B. Personalausweis, Reisepass) vor.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Das Führungszeugnis wird benötig: 

 
 als europäisches Führungszeugnis 

 

 für private Zwecke (NB) 
 

 für private Zwecke –erweitert- (NE) 

 
 Apostille   Überbeglaubigung 
für das Land:  

 

 Nachweis Zusatzgebühr Überbeglaubigung lag vor. 
 

 für unten genannte Behörde (OB) 

 
 für unten genannte Behörde –erweitert- (OE) 

 

 für unten genannte Behörde mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht (PB) 
 

 für unten genannte Behörde –erweitert- mit vorheriger Einsichtnahme beim Amtsgericht 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
  
 
  Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben 

 

Antrag auf Ausstellung Führungszeugnis 

Antragsteller/in 
Familienname 

 
Vornamen 

Geburtsname 
 
 

alle Staatsangehörigkeit/en 

 

Geburtsdatum 

 
Geburtsort 

Anschrift 

                                                   , 91731 Langfurth 
 
  

 

Kurzbezeichnung der Behörde: 
 

 
Geschäftsnummer/-zeichen, Verwendungszweck: 
 

 
Einsichtnahme beim Amtsgericht: 

 
Langfurth,____________       
   Datum 

 
_________________________________________________ 

                        Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 


